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Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 13. Mai 1981 angemeldete, unter der Nummer 0 043 424 

veröffentlichte europäische Patentanmeldung 81 103 675.5, 

für weiche die Prioritt einer frUheren Anmeldung vom 

30. Juni 1980 in Anspruch genommen wird, ist von der 

PrUfungsabteilung 086 durch Entscheidung vom 16. Juli 1984 

zurUckgewieden worden. 

Der Entscheidung lag der am 1. Juni 1983 eingegangene 

Patentanspruch 1 zugrunde. 

II. In der Entscheidung fUhrt die PrUfungsabteilung aus, der 

Gegenstand des Patentanspruuches 1 könne wegen unzu1ssiger 

Anderung gegenUber dem in der ursprUnglich eingereichten 

Fassung der Anmeldung Offenbarten nicht zugestanden werden, 

und Uberdies hätte er nahegelegen urid daher nicht auf einer 

erfinderischen Thtigkeit beruhen können. Zur BegrUndung 

verweist sie auf die FR-A-930 599 und die un einschlägigen 
Fachgebiet aligemein bekannten Exzenterlagerungen zur 

Abstandeinstellung der Mante1f1chen von Druckzylindern. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 

24. Juli 1984 unter rechtzeitiger Zahiung der GebUhr 

Beschwerde eingelegt und diese mit einem am 22. Sep-

tember 1984 eingegangenen Schriftsatz begrUndet urid einen 

neuen Patentanspruch 1 vorgelegt. 

IV. In einer vom Berichterstatter erlassenen Mitteilung gemäl3 

Art. 11(2) der Verf.OBK zur Vorbereitung der auf den 

23. tlai 1985 anberaumten Verhandlung ist u.a. wiederum 

Einwand unter Art. 123(2) erhoben worden. 

V. Den gesteilten Antrag hat die BeschwerdefUhrerin in der 

mUndlichen Verhandlung durch den Antrag ersetzt, das Patent 
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mit den in dieser Uberreichten AnsprUchen 1 - 4, der gen-

derten Beschreibung und der ursprUnglichen Zeichnungen 

zu erteilen. 

Ferner hat sie die Erteilung mit den ArisprUchen 1 und 2, der 

geänderten Beschreibung und der ursprUnglichen Zeichnungen 

gemaD Hilfsantrag beantragt. 

Der Patentanspruch 1 gemäl3 Hauptantrag hat folgenden 

Wortlaut: 

Bogen-Offsetdruckmaschirie für Schön- und Vliderdruck, bei der 

das Bedrucken des Druckbogens zwischen zwei gegeneinander 

arbeitenden Gummizylindern (2, 11) erfolgt und ein erster 

Gummizylinder (2) mit Greifern versehen ist, denen die Bogen 

(9) von einer Arilagevorrichtung (10) zufUhrbar sind, wobei 

zwischen Anlagevorrichtung (10) und ersten Gummizylinder (2) 

zwei ZufUhrtrornrneln (3, 4) zwischengeshaltet sind, von denen 

die zweite (4) einen geschlossenen Umfangsteil aufweist, 

d a d u r c h 	gekennzeichnet, 

daI3 die ZufUhrtrornrnel (4) in einem Exzenterlager (5) ge-

lagert ist, la(3 der kbstand zwischen den '1ante1f1)c-ien von 

ZufUhrtrDnnel (4) und Gumrnizylinder (2) durch Verdrehurig des 

Lagers (5) so einstellbar ist, da3 die BoLJen ohne 7wsUbung 

eines Druckes glatt auf den ersten Gurnrnizylinder (2) auf-

streichbar sind. 

Der Patentanspruch 1 gemä3 Hilfsantrag Lautet wie folgt: 

Bogen-Offsetdruckmaschine für Schön- und Widerdruck, bei der 

das Bedrucken des Druckbogens zwischen zwei gegeneinander 

arbeitenden Gurnrnizylindern (2, 11) erfolgt und ein erster 

Guurnmizylinder (2) mit Greifern versehen ist, denen die 

Bogen (9) von einer 1n1agevorrichtung (10) zufUhrbar sind, 

wobei zwischen Anlagevorrichtung (10) und ersten Guminizy- 
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under (2) zwei ZufUhrtrommeln (3, 4) zwischengeschaltet 

sind, von denen die zweite (4) einen geschlossenen Umfangs-

teil aufweist, 

d a d u r c h gekennzeichnet, 

dal3 die ZufUhrtrommel (4) in einem Exzenterlager (5) 

gelagert ist, daB der Abstand zwischen den Mantelflächen von 

ZufUhrtrommel (4) und Gummizylinder (2) durch Verdrehung des 

Lagers (5) so einstellbar ist, daB die Bogen ohne AusUbung 

eines Druckes glatt auf den ersten Gummizylinder (2) auf-

streichbar sind, wobei der exzentrische Festpunkt des Exzen-

terlagers (5) in Bezug auf die Verbindungslinie zwischen den 

Achsen von Gummizylinder (2) und ZufUhrtrominel (4) ungefähr 

auf einer Normalen zur Verbindungslinie durch die Achse der 

ZufUhrtrommel (4) liegt und wobei zentrisch zur zweiten 

ZufUhrtrommel (4) eine Greiferöffnungskurve (6) durch zwei 

FUhrungsbolzen (7) planparallel zum Seitenständer (8) ge- 

halten jeder Zylinderbewegung folgend verschiebbar ange-

ordnet ist. 

EntscheidungsgrUnde 

1. 	Die Beschwede entspricht den Art. 106 bis lOB sowie 

Regel 64 EPU, sie ist daher zu1ssig. 

Der ge1tnde Patentanspruch 1 riach dem Hauptantrag unter-

scheidet sich von der der Entscheidung zugrunde liegenden 

Fassung dadurch, daB einerseits das schon im ursprUnglichen 

Anspruch 1 enthaltene Merkmal, wonach die Bogen ohne Aus-

Ubung eines Druckes glatt auf den ersten Gummizylinder auf-

streichbar sind, wieder aufgenommen worden ist und anderer-

seits, daB sowohi das rlerkmal des geringfUgigen Abstandes 

zwischen den Mantelflächen, als auch jenes der Anordnung des 

exzentrischen Festpunktes des Exzenterlagers gestrichen 

worden ist. Es braucht nicht entschieden zu werden, ob die 

neue Fassung des Anspruchs 1 formal zulässig ist, da dieser 
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aus den in Absätzen 6 und 7 dargelegten GrUnden wegen man-

geinder erfinderischer Tätgkeit zurUckzuweisen ist. 

3. Bei der mit einer ZufUhrtrommei ausgestatteten Bogen-Of f-

setdrucicmaschine nach der FR-A-930 599, Fig. 3, ist zwischen 

dem als Gummizylinder ausgebildeten Offsetdruckzylinder und 

der mit ihr zusammenarbeitenden zweiten ZufUhrtrommel 

eine erste Druckzone vorl -ianden, der dann eine zweite 

zwischen den beiden Gumrnizylindern fo it. Nach der in Fig. 4 

gezeigten Variante ist jedoch im Gegensatz hierzu zur 

Vermeidung eines vorzeitigen Druckens, die erste Druckzone 

aufgehoben, indem zwischen der ZufUhrtrommel und dem 

Gummizylinder ein Abstand oder Spalt vorgesehen ist. 

Uberdies sind auch Vorkehrungen zuin Aufbau einer zwischen 

dem Druckzylinder und dem Druckbogen liegenden Luftschicht 

mit dem Ziel get.roffen worden, eine FarbUbertragung auf den 

Bogen vor Erreichen der verbleibenden Druckzone zu ver-

hindern. 

Die BeschwerdefUhrerin betrachtet letzteres als nachteilig, 

weil der Bogen auf dem Transport zur Druckzone leicht in 

Unruhe gert, was zu unerwUnschtem Abschmieren EiThren kann. 

4. Der Anineldung liegt nach der geltenden Beschreibung daher 

die kufgabe zugrunde, bei der Druckrnaschine der beschrie-

benen Gattung ein passerhaltiges EinfUhren des Druckbogens 

in die zwischeri den Gummizylindern befindliche Druckzone 

unter Ausschaltung unkontrollierter vorzeitiger FarbUber-

tragung auf den Druckbogen zu gewährleisten. 	- 

5. Diese Aufyabe wird, wie nicht nher begrUndet zu werden 

braucht, durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 

angegebenen Merkmale gelöst. Diese Merkmale entnimmt der 

Fachmann weder der FR-A-930 599, noch den von der Erfindung 

weiter entfernten Ubrigen im Verfahren liegenden Vorver- 
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öffentlichungen. Die Kammer stimmt daher insoweit mit der 

Entscheidung Uberein, als der Gegenstand des Patent-

anspruches neu ist (Art. 54 EPU). 

6. 	Die PrUfung, ob die Bogen-Offsetdruckniaschine nach dem 

Patentanspruch 1 auf einer erfinderischen Thtigkeit beruht, 

ergibt folgendes: 

6.1 Es ist von der BeschwerdefUhrerin nicht bestritten worden, 

daL3 Exzenterlagerungen in Bogen-Offsetdruckinaschinen zur 

Feineinstellung eines mit einem Guminidruckzylinder 

oder einer ZufUhrtroirunel eine Druckzone bildenden 

Druckzylinders aligemein Ublich sind, da zur Erzielung 

optimaler Verhältnisse in der Druckzone der Drucker einer 

Vielzahl von Einflul3gröl3en wie der Oberfläche, Beschaf-

fenheit und Stärke des Papiers, der Druckfarbe usw. Rechnung 

tragen muL3. Daraus ergibt sich rege1mäig die Notwendigkeit, 

bei jedem Druckauftrag von neuem die optimale Einstellung 

des Druckzylinders zum Gegenzylinder zu ermittein, was der 

Fachrnann aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres 

durchfUhren kann. 

6.2 Aus der FR-A-930 599 ist es nicht nur bekannt, die Zu- 

fUhrtrommel zum erstrnaligen Bedrucken, sondern auch zum 

Aufstreichen des Bogens auf den mit dieser zusamrnen-

arbeitenden Druckzylinder zu benutzen, indem der Bogen mit 

der ZufUhrwalze auf den Druckzylinder aufgewalzt wird. 

Hierdurch entweicht die unter dem Bogen eingeschlossene 

Luft. Der hierbei entstehende Unterdruck zwischen Zylinder 

und Bogen bewirkt sodann das Haften auf dem Druckzylinder. 

Dies entspricht für den Fachmann ersichtlich einem glatten 

Aufstreichen. 

Sucht nun der Fachmann zur Verhinderung unkontrollierter 

vorzeitiger FarbUbertragung nach einer Lösung, bei der das 

Drucken auf die Druckzone zwischen den beiden Gummizylindern 
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beschrnkt bleibten soil, so vermittelt ihm die in der 

FR-A-930 599 im Zusammenhang mit der AusfUhrungsform gemäl3 

Fig. 4 angegebene Lehre, die ZufUhrtrommel vom Druckzylinder 

zur Verhinderung der FarbUbertragung so weit zu entfernen, 

da8 der Bogen unbedruckt die Engstelle passieren kann. Da 

Uberdies die genannte Patentschrift auch noch lehrt, die 

Haftung des Bogens bei dessen Ubergabe an den Druckzylinder 

durch Aufstreichen, d. h. durch UnterdrUckung einer Luft-

schicht zu erzielen, war es nach Auffassung der Kammer dem 

Fachmann zuzumuten, die ZufUhrwalze dem Druckzyiinder wieder 

so stark anzunäherri, als dies zur Erzielung der 

erwUnschten Haftung notwendig war und dabei aber gleich-

zeitig darauf zu achten, daB der Anprei3druck gerade eben nur 

so stark erhöht wird, um mit Sicherheit noch keine Farbe zu 

Ubertragen. 

Ein soiches Vorgeheri dUrfte dem Drucker keine besonderen 

Schwierigkeiten bereiten, weil derartige FarbUbertra- 

gungseinstellarbeiten zur Gewinnung optimaler Druckver-

hltnisse zu seiner routinemä3igen Tätigkeit gehören. Dies 

firidet seine Bestätigung in der BeschwerdebegrUndung, in der 

dern im PrUfungsverfahren erhobenen Einwand der urizurei-

chenden Of Fenbarung der zu wählenden Pkbstnde die Re-

schwerdefUhrerin mit de:i A.rgu.ment entgegengetreten 1st, die 

Pngabe der ver.-nir3tea Albstande sei deshaib nicht riotwendig, 

weil der Fachmann durchaus in der Lage sei, im konkreten 

Fall durch Ausprobieren einiger, der Papierstärke ancjepal3ten 

Mantelflächenabstnde leicht festzustellen, bei weichen 

Abstandsverhältnjssen eine FarbUbertragung unter Aufrecht-

erhaltung der Haftung des Bogeris nicht mehr bzw. gerade noch 

erfolgt. 

Die Einstellverhältnisse zur Unterbindung der Farb-

Ubertragung zu ermittein, ohne dabei der Haftung des Bogens 

auf dem Gurnmizylinder verlustig zu gehen, konnte daher vom 
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sachverständigen Drucker ohne weiteres erwartet werden. Nach 

a].ledem bedurfte es daher keiner das Können des Fachrnannes 

Ubersteigenden Fhigkeiten, die passende Einstellung 

zwischen dem Guznrnizylinder und der ZufUhrwalze zu 

ermitteln, und es lag mithin für den Fachrnann durchaus 

nahe, sich der für Druckzylindereinstellungen bekannten 

Exzenterlager in einfacher kinernatischer Umkehrung auch für 

Einstellungen des ZufUhrzylinders zu bedienen, falls ihni 

dies aus irgendwelchen GrUnden als wUnschenswert erscheint. 

6.3 Die BeschwerdefUhrerin hat zwar in der mUndlichen Ver-

handlung geltend gemacht, daB seitens der Fachwelt gegen die 

Anwendung von Exzenterlagern bei ZufUhrzylindern wegen 

möglicherweise mangeihafter BogenUbergabe Bedenken bestanden 

batten. 

Die BeschwerdefUhrerin hat es jedoch unterlassen, für dieses 

angebliche Vorurteil den Nachweis darUber zu fUhren, daB es 

sich tatsächlich urn ein aligemeines, in der Fachwelt vor dern 

Erstanmeldetag bestehendes Vorurteil gehandelt hat, denn nur 

ein soiches könnte als ein positives Anzeichen zur StUtzung 

erfinderischer Thtigkeit in Betracht gezogen werden. 

Ferner kann die Tatsache allein, daB seit der Veröf-

fentlichung der FR-A-930 599 rnehr als drei Jahrzehnte bis 

zur Einreichung der Anmeldung verstrichen sind, mangels des 

Nachweises eines entsprechenden BedUrfnisses nicht als 

hinreichendes Indiz für ein Nichtnaheliegen gewertet 

werden. 

7. 	Der Anspruch 1 nach dern Hauptantrag beruht mithin nicht auf 

einer erfinderischen Thtigkeit irn Sinne des Artikels 56 EPU. 

Er kann daher nicht gewährt werden (Art. 52(1) EPU). 

B. 	Zum Patentanspruch 1 nach dern Hilfsantrag ist folgendes 

auszufUhren: 
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In diesem Anspruch 1 hat das Merkmal der Lage des 

exzentrischen Festpunktes des Exzenterlagers insofern eine 

Lrzisirung erfahren, als dieser nunmehr in Bezug auf die 

Verbindungslinie zwischen den Achsen des Gummizyliriders und 

der ZufiThrtrommel ungefähr auf einer, durch die Achse der 

ZufUhrtrommel gelegten, Normalen zur Verbindungslinie zu 

liegen kommt. Dieses Merkmai geht jedoch ersichtlich nicht 

aus der geltenden Beschreibung hervor, denn die vorgenommene 

Ergnzung des 3. Absatzes auf Seite 4 der Beschreibung 

besagt lediglich, daB der Festpunkt des Exzenterlagers so 

angeordnet sein soil, daB eine Verstellung des letzteren 

keine Greiferbewegung in tangentialer Richtung verursacht. 

Aus dieser Ergnzung ist der Fachniann nicht imstande, die 

beanspri.ichte Lage des Festpunktes zu ermitteln, noch ist 

dies aus den Ubrigen Teilen der Beschreibung möglich. Es 

braucht daher nicht untersucht zu werden, ob die mit der 

Ergänzung eingebrachten Angaben durch die ursprUngliche 

Of fenbarung getragen sind. 

9. Der Anspruch 1 ist daher nicht ausreichend durch die 

Beschreibung gestUtzt. Er erfUlit mithin die Erfordernisse 

des Artikeis 84 EPU nicht.Der Anspruch 1 nach dem 

Hilfsantrag ist aus diesem Grund nicht gewährbar. 

10. Sowohi nach dem Haupt- als auch nach dem Hilfsantrag 

schiiessen sich dem jeweiligen Patentanspruch 1 die 

abhngigen AnsprUche 2 bis 4 bzw. 2 an. Voraussetzung fUr 

ihre Gewährung ist jedoch die Gewährbarkeit des 

entsprechenden Anspruches 1, auf den sie rUckbezogen sind, 

was, wie dargelegt, nicht der Fall ist. Daher sind die 

abhängigen AnsprUche des Anspruchssatzes nach dem Haupt- als 

auch nach dem Hilfsantrag ebenfails nicht gewährbar. 
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